
Bei weiterem negativem Verlauf 
der Elternarbeit erhält das Ju-
gendamt nach drei Monaten  ei-
ne von uns vorbereitete Stel-
lungnahme, die den Stand unse-
rer bisherigen Arbeit dokumen-
tiert und als Vorlage für die dann 
zu vereinbarende Hilfekonferenz 
dient. 

 
 

Die Familientherapeutinnen nehmen an 
den Hilfekonferenzen grundsätzlich teil. 
 

• Dort werden Zielvereinbarungen 
(nach S.M.A.R.T.) mit den Eltern 
getroffen – unabhängig von Än-
derungen beim 
Kind/Jugendlichen. 

• Desgleichen erfolgen Zielverein-
barungen (nach S.M.A.R.T.) mit 
dem Kind/Jugendlichen 

• Ebenso wird hier das Setting für 
die Eltern/Familienarbeit festge-
legt (Familien-, Paar- oder Ein-
zelgespräche) 

 
 
 
 
 
 

Es geht darum die in der Hilfekonferenz 
vereinbarten Ziele durch eine 
kleinschrittige Vorgehensweise zu er-
reichen. Die Verantwortung für die Um-
setzung der einzelnen Schritte der El-
tern liegt selbstverständlich bei diesen. 
Die dazu notwendigen Fragen, Anstö-
ße, Hinweise und Hilfestellungen sind 
Aufgabe der Familientherapeutinnen 
 
 
 
Zusätzliche Angebote können sein 
 

• Elterncafe und/oder 
• Elternnachmittage  und/oder 
• Elternabende die von 

Gruppenpädagogen/innen 
angeboten und geleitet werden. 

 
Inhalt: verschiedene Themenschwer-
punkte z. B. Pubertät, spezifische Be-
hinderungen, kreative Angebote (Weih-
nachts-Osterbasteln etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familienarbeit in der Wadzeck-
Stiftung 
 
 
Es gibt im Rahmen der Eltern und Fa-
milienarbeit in der Wadzeck-Stiftung 
unterschiedliche MODULE, die den El-
tern und Kindern/Jugendlichen im 
Rahmen der Verabredungen über die 
Richtungsziele der Hilfe dargestellt 
werden. Diese Module gelten in der 
Regel für alle Eltern. Ausnahmen davon 
sind in der Hilfeplanung konkret abzu-
sprechen. 
 
Modul 1 
Die Eltern wünschen eine Rückführung 
so schnell wie möglich 
 
Standard: 
Regelmäßige Elterngespräche finden in 
der Regel 14tägig statt. Zusätzlich wer-
den bei Bedarf auch weitere Familien-
mitglieder an den Gesprächen beteiligt.  
Während der Unterbringung findet min-
destens ein Hausbesuch statt.  
 
Die Beurlaubung nach Hause erfolgt 
mindestens 14tägig am Wochenende 
(nach Absprache, insbesondere in zeit-
licher Nähe zur Entlassung auch häufi-
ger.  



Auch längere Beurlaubungsintervalle in 
den Ferien können im Hilfeplan verein-
bart werden). Zwischen den Beurlau-
bungen gibt es sowohl zwischen Eltern 
und Kind/Jugendlichen als auch zwi-
schen Eltern und Betreuer/innen regel-
mäßig Telefonate (sinnvoll ist einen 
festen Termin dafür zu vereinbaren). 
Spätestens nach sechs Monaten wird 
der bisherige Hilfeverlauf von uns do-
kumentiert und in der Hilfekonferenz 
gemeinsam mit der Familie und dem 
Jugendamt erörtert. 
Falls der tatsächliche  Hilfeverlauf aller-
dings wesentlich vom vereinbarten Hil-
feplan abweicht erfolgt ggf. eine frühere 
Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt. 
 
Plus: 
Es gibt eine individuell abzustimmende 
Kombination aus 
 

• einem wöchentlichen Coaching1 
in der Gruppe 

 
                                            
1 In einem über etwa zwei Jahre laufenden 
Modellversuch haben wir erste Erfahrungen mit 
dem pädagogischen Coaching (in Abgrenzung 
von der eher therapeutisch orientierten Arbeit) 
von Eltern im Alltag der Kinder gemacht. Diese 
Erfahrungen werden gegenwärtig ausgewertet, 
um sie in die Eltern- und Familienarbeit aller 
Betreuungsbereiche zu übertragen. 

und 
• Teilnahme an der 8 Termine um-

fassenden Elterngruppe (die 
nach dem Konzept von „Starke 
Eltern, starke Kinder“ arbeitet) 
und der Erledigung  
der damit verbundenen Wo-
chenaufgaben (ebenfalls 
14tägig). 
Der Einstieg in die Elterngruppe 
(zweimal im Kalenderjahr) richtet 
sich nach dem jeweiligen Auf-
nahmedatum des Kin-
des/Jugendlichen. Die Eltern-
gruppe wird von mindestens ei-
ner Familientherapeutin geleitet. 
 

 
Modul 2 
Es geht um die Klärung der Eltern-Kind-
Beziehung bzw. die Auseinanderset-
zung der Kinder/Jugendlichen mit ihrer 
Biografie und/oder Herkunft/Kultur 
 

• Eltern- und/oder Familienge-
spräche finden mindestens alle 
vier bis sechs Wochen statt. Es 
findet ein Hausbesuch statt. 

 
• Wir erwarten einen regelmäßi-

gen Kontakt zum Kind:  
 

• Wo diese Möglichkeit aufgrund 
nicht erreichbarer bzw. nicht 
mehr lebender Eltern nicht ge-
geben ist, wird mit den betroffe-
nen Kindern/Jugendlichen eine 
individuell angepasste Ausei-
nandersetzung mit ihrer Her-
kunftsfamilie/Lebensgeschichte 
geführt. 
 

 
Sollten Eltern entgegen ursprünglicher 
Hilfeplanung nicht zu Elterngesprächen 
in die Einrichtung kommen sind mögli-
che Ursachen herauszuarbeiten – . Um 
die Motivation für eine zielorientierte 
Zusammenarbeit wieder herzustellen, 
erfolgt  
 

• eine Einladung per Telefon 
• eine Einladung per Brief 
• ein angekündigter/vereinbarter 

Hausbesuch  
 


